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1 Pensionskassen: Finanzkrise hinterlässt deutliche Spuren

Die Finanzkrise hat in der 2. Säule deutliche Spuren hinterlassen. Viele Pensionskassen haben ihre Wertschwankungsreserven, welche sie in den Jahren 2003 bis 2006 als Puffer aufgebaut haben, aufgebraucht. Sie sind in eine Unterdeckung geraten. Je nach Umfrage und Schätzung befinden sich per Ende 2008 die Hälfte bis drei Viertel der Vorsorgeeinrichtungen in einer Unterdeckung. Das heisst, sie weisen einen Deckungsgrad von weniger als 100 Prozent auf. Der durchschnittliche Deckungsgrad beträgt rund 95 Prozent. Klar darüber liegen die privat-rechtlichen Kassen (rund 99 Prozent), klar darunter liegen die öffentlich-rechtlichen Kassen (rund 85 Prozent).
 Die Schätzungen zum Sanierungsbedarf gehen auseinander: Je nach Umfrage müssen ein Viertel der Kassen oder nur einzelne Vorsorgeeinrichtungen Sanierungsmassnahmen ergreifen. Insgesamt sind die Pensionskassen bisher den Umständen entsprechend gut über die Runden gekommen.  Sollen die Pensionskassen weiterhin auf solidem Fundament stehen, ist es aber trotzdem angebracht, die Möglichkeiten von Sanierungen heute zu diskutieren.
Was bedeutet eine Unterdeckung? Der Deckungsgrad ist eine Orientierungsgrösse, die nichts mit der unmittelbaren Zahlungsfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung zu tun hat. Eine Unterdeckung bedeutet, dass eine Vorsorgeeinrichtung nicht alle laufenden und zukünftigen Leistungen - insbesondere Renten und Austrittsleistungen - auf einen Schlag erbringen könnte. Das heisst das vorhandene Kapital ist zu tief, um alle Leistungen zu garantieren. Eine Pensionskasse in Unterdeckung könnte also zum jetzigen Zeitpunkt nicht alles bezahlen, was sie momentan (z.B. laufende Renten) und in Zukunft (z.B. Renten in 30 oder 40 Jahren) bezahlen muss.

Der Deckungsgrad liefert einen groben Anhaltspunkt über den finanziellen Zustand der Pensionskasse. Die heutigen Bestimmungen sehen vor, dass ab einem Deckungsgrad von unter 90 Prozent zwingend Sanierungsmassnahmen ins Auge gefasst werden müssen. Grundsätzlich ist jedoch die Situation jeder Vorsorgeeinrichtung im Detail einzeln zu beurteilen. Es gibt Kassen deren Unterdeckung rein auf konjunkturellen Effekten beruht, während andere bereits vor der Krise strukturelle Probleme aufwiesen. Eine Unterdeckung von 10 Prozent ist beispielsweise bei einer Kasse mit wenigen Rentner/innen weniger ernst zu beurteilen als bei einer Kasse mit einem hohen Rentnerbestand. Zudem muss auch  die Entwicklung des Deckungsgrads über einen längeren Zeitraum hinweg beurteilt werden. 
2 Zentrale Fragestellungen
Für Travail.Suisse ergeben sich aus dieser Ausgangslage fünf zentrale Feststellungen:

1.
Unterdeckungen und Sanierungsbedarf anerkennen

Die Abhängigkeit der 2. Säule von den Finanzmärkten ist eine Tatsache. Börsenbaissen und Finanzmarktkrisen können nicht spurlos an der 2. Säule vorbeigehen. In dieser Situation die Unterdeckung oder den Sanierungsbedarf zu leugnen, um unangenehmen Wahrheiten aus dem Weg zu gehen, bringt nichts.

2.
Ruhe bewahren 

Allerdings darf - auch wenn der Sanierungsbedarf gegeben ist - die Situation nicht zu Überreaktionen führen. Denn das Auf und Ab an der Börse erfolgt sehr kurzfristig.  Die 2. Säule ist hingegen ein äusserst langfristiges Geschäft. Allein die Sparphase dauert in der Regel 40 Jahre. Zusammen mit der Dauer des Rentenbezugs ergibt sich sogar ein Zeithorizont von 50 bis 60 Jahren. Das gibt Zeit, Schwankungen auszugleichen. Die als drastisch beurteilte Börsenbaisse Anfang der 2000-er-Jahre konnte bereits in den vier Folgejahren 2003 bis 2006 aufgefangen werden. Auch für den Weg aus der aktuellen Krise gilt:

· Erstens muss nicht jede Pensionskasse, die eine Unterdeckung aufweist, aktiv saniert werden. Die Notwendigkeit der Sanierung hängt sowohl vom Grad der Unterdeckung als auch von der Versichertenstruktur (u.a. Verhältnis der Rentner/innen zu Aktiven) der Pensionskasse ab. Auch die Bestandesentwicklung  und die Vermögensstruktur spielen bei der Bewertung der Situation eine Rolle.
· Zweitens muss eine Sanierung sicher nicht in 2-3 Jahren erfolgen, sondern über einen längeren Zeitraum, der auch die Berücksichtigung der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ermöglicht. Angesichts der ernsten Lage sollte der gesetzliche Spielraum von 10 Jahren für Sanierungsmassnahmen ausgenützt werden.
3.
Sanierungslasten verteilen
Mit der Sanierung einer Pensionskasse stellt sich eine Reihe von Verteilungsfragen. Damit Sanierungen korrekt und gerecht durchgeführt werden, müssen die verschiedenen Sanierungsmassnahmen offen diskutiert und für deren Anwendung klare Kriterien und Regeln festgelegt werden. Denn letztlich geht es darum, wer die Deckungslücke zu bezahlen hat.

4.
Obligatorium schützen

Obligatorium (bis ca. 82'000 Franken Einkommen) und Überobligatorium müssen aus sozialpolitischen Gründen klar und deutlich auseinander gehalten werden. Das sozialpolitische Kernstück der 2. Säule ist das Obligatorium. 

5.
Grenzen des Kapitaldeckungsverfahrens anerkennen
Die Probleme der 2. Säule zeigen, dass das Kapitaldeckungsverfahren nicht jene Sicherheit zu garantieren vermag, die oft suggeriert wird. Es gilt deshalb auch, grundsätzliche Fragen der 2. Säule zu diskutieren. Dazu gehört erstens, dass die teilweise wilden Ausschläge an den Finanzmärkten zwar nicht beeinflussbar sind, aber Wirkungen auf die Leistungen der 2. Säule haben. Und zweitens muss die daraus folgende Gewichtung zwischen AHV und 2. Säule in der Altersvorsorge diskutiert werden.
Die Situation und Struktur der Vorsorgeeinrichtungen ist sehr unterschiedlich. Patentrezepte für Massnahmen gibt es deshalb nicht. Es geht darum, dass die Stiftungsräte ihrer Kasse angemessene Massnahmen ergreifen können. Allerdings sind einige zentrale allgemeine Kriterien bei der Wahl der Massnahmen zu berücksichtigen. Travail.Suisse nimmt im Folgenden eine Bewertung der möglichen Massnahmen nach ihrer Verteilungs- und Solidaritätswirkung, nach Effektivität und nach Konjunkturwirksamkeit vor. 
3 Rückbesinnung auf das Obligatorium

Im Augenblick, da es darum geht, Pensionskassen in Unterdeckung zu sanieren, muss zu allererst eine Besinnung auf die Realitäten der 2. Säule stattfinden. Für Travail.Suisse heisst das, dass ganz klar zwischen dem Obligatorium und dem Überobligatorium unterschieden werden muss. Das Überobligatorium ist heute sehr gut dotiert und macht mehr als die Hälfte  der  Sparkapitalien der 2. Säule aus. Das sozialpolitische Kernstück der 2. Säule ist jedoch das Obligatorium. Mit dem Obligatorium wird das Leistungsziel bis zu einem Lohn von ca. 82'000 Franken erreicht. Was darüber hinausgeht, ist nach dem Willen des Gesetzgebers und des Souveräns Teil der freiwilligen Vorsorge.  So beschlossen in der Volksabstimmung zum 3-Säulen-Prinzip. Das Gesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) regelt denn auch nur das Obligatorium der 2. Säule abschliessend.

Auch der Teuerungsausgleich ist im BVG nicht geregelt. Das Beispiel des Teuerungsausgleichs zeigt einen der grundlegenden Unterschiede zwischen 1. und 2. Säule. Lange haben die Anhänger des Kapitaldeckungsverfahrens systematisch verschwiegen, dass der Teuerungsausgleich in der 2. Säule auf den Altersrenten eben nur dann geleistet werden kann, wenn die Finanzmärkte genügende Renditen abwerfen. Auf diese Weise wurde die Leistungsseite der 2. Säule beschönigt. Es besteht in der 2. Säule kein Anrecht auf einen Teuerungsausgleich bei den Altersrenten. Dieses Anrecht gibt es nur in der 1. Säule. Es wird nun immer deutlicher, wie bedeutsam der Mischindex in der AHV ist. Dank ihm werden die Renten in der 1. Säule automatisch der Preis- und Lohnentwicklung angepasst. In der 1. Säule ist man nicht von den Überschüssen der Finanzmärkte abhängig.
4 Sanierungsmassnahmen: 
Eine Verteilungs- und Solidaritätsfrage

4.1 Das Obligatorium muss geschützt werden
Bei allen Sanierungsmassnahmen ist für Travail.Suisse wie erwähnt der Unterschied zwischen Obligatorium und Überobligatorium entscheidend. Handlungsleitend muss der Schutz des Obligatoriums sein. Denn es garantiert das Leistungsziel der Bundesverfassung, die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung.  Sowohl die Verzinsung als auch die Leistungen sollen im Obligatorium geschützt werden. Damit die Sanierungslasten gerecht verteilt werden, muss über verschiedene Sanierungsmassnahmen im Bereich des Überobligatoriums offen diskutiert werden. Arbeitnehmende, deren Arbeitgeber/Pensionskasse hingegen nur die obligatorischen Minimalversicherungen anbieten, sollen dafür nicht noch mit Sanierungsbeiträgen auf dem Obligatorium bestraft werden. In diesem Fall soll der Arbeitgeber  die Sanierung alleine tragen. 
4.2 Wer kann, wer soll bezahlen? Fragen der Solidarität und der Umverteilung.

Die zentrale Frage bei Sanierungsmassnahmen ist, wer die Kosten der Sanierung zu tragen hat. Denn es geht um eine milliardenschwere Umverteilung. An einer Pensionskasse sind der Arbeitgeber, die Arbeitnehmenden und die Pensionierten beteiligt. Wenn eine Pensionskasse in gravierende Unterdeckung gerät und saniert werden muss, dann können grundsätzlich nur diese drei Gruppen einen Beitrag leisten. Aus der Frage, wer die Last der Sanierung zu tragen hat, ergeben sich somit gleich mehrere Verteilungsfragen:

a. Verteilung der Sanierunglast zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmenden

b. Verteilung der Sanierungslast zwischen Erwerbstätigen und Rentner/innen

c. Im Weiteren gibt es aber auch zwischen verschiedenen Arbeitnehmenden bzw. innerhalb der Gruppe der Rentner/innen grosse Unterschiede. So zum Beispiel in der Lohn- bzw. Rentenhöhe, der Beteiligung an hohen Überschüssen in guten Jahren oder dem Bezug von ausserordentlichen Leistungen. Aus diesen Unterschieden folgen weitere Verteilungsfragen, die gerecht beantwortet werden müssen.

Für Travail.Suisse ist die Verteilungs- und Solidaritätsfrage bei der Beurteilung von  Sanierungsmassnahmen zentral. Denn bei Sanierungen von Pensionskassen steht auch das Vertrauen in die 2. Säule auf dem Spiel. Einseitige Lösungen untergraben das Vertrauen grosser Teile der Bevölkerung.
5 Sanierungsmassnahmen im Einzelnen: 
Beurteilung durch und Forderungen von Travail.Suisse

Wenn Sanierungsmassnahmen notwendig sind, um die Unterdeckung einer Pensionskasse zu beheben, stehen hauptsächlich die folgenden Sanierungsmassnahmen zur Diskussion:

a.
Einführung von  Sanierungsbeiträgen
b.
Zinssenkung im Überobligatorium (Anrechnungsprinzip)/Obligatorium
c.
Solidaritätsbeiträge von Rentner/innen
d.
Weitere punktuelle Massnahmen: Einschränkung Wohneigentumsförderung, steuerabzugsfähige Einlagen des Arbeitgebers
5.1 Erhebung von Sanierungsbeiträgen bei Arbeitgeber und Arbeitnehmenden
Bei einer Sanierung einer Pensionskasse über Sanierungsbeiträge soll die Unterdeckung mit der Erhebung zusätzlicher Lohnprozente während eines längeren Zeitraums (5-10 Jahre) behoben werden. Diese Massnahme trifft Arbeitgeber und Arbeitnehmende.

Beurteilung durch Travail.Suisse: 

1.
Negative Auswirkungen auf Konjunktur
Mit der Erhebung von zusätzlichen Lohnprozenten ist eine sofortige Einkommenseinbusse der Arbeitnehmenden verbunden. Das heisst, die Arbeitnehmenden fahren ihren Konsum entsprechend zurück. Weniger Konsum belastet aber die wirtschaftlich schwierige Situation, die ja mit ein Grund ist für die Unterdeckung der Pensionskassen. 

2.
Lohnprozente – beschränkt ergiebig
Das Deckungskapital einer Pensionskasse beträgt normalerweise ein Mehrfaches der Lohnsumme. Das Verhältnis beträgt oft 5 zu 1 oder ist noch höher. Deshalb können zusätzliche Lohnprozente – insbesondere bei einer rentnerlastigen Vorsorgeeinrichtung-  nur einen moderaten Beitrag zur Behebung einer Deckungslücke leisten.

3.
Einseitige Verteilung
Wenn eine Pensionskasse allein über zusätzliche Lohnprozente saniert werden soll, dann tragen die heutigen Erwerbstätigen und die Arbeitgeber alleine die ganze Sanierungslast. Die Schwankungen der Finanzmärkte vermindern aber auch die Alterskapitalien der Rentner. 

Forderungen von Travail.Suisse zu Sanierungsbeiträgen:

1.
Sanierungsbeiträge nur für das Obligatorium
Auch hier gilt: Das Obligatorium ist zentral. Deshalb dürfen Sanierungsbeiträge nur dazu dienen, Unterdeckungen im Bereich des Obligatoriums zu beheben (Schattenrechnung). Damit werden gleichzeitig die negativen Auswirkungen auf die Konjunktur gedämpft.

2.
Progressive Ausgestaltung
Ebenfalls zum Schutz des Obligatoriums müssen die Sanierungsbeiträge progressiv nach Lohnhöhe ausgestaltet werden. Damit wird sichergestellt, dass die Sanierungsbeiträge für Arbeitnehmende, die nur im Obligatorium versichert sind, bescheiden und somit zumutbar sind. Auch damit werden die negativen Auswirkungen auf die Konjunktur gedämpft.

3.
Genügend Zeit lassen
Damit die Sanierungsbeiträge verkraftbar sind, soll der zeitliche Spielraum zur Behebung der Unterdeckung mit Sanierungsbeiträgen ausgenützt werden. Es wäre unverantwortlich, eine Vorsorgeeinrichtung innert 3 Jahren mittels Sanierungsbeiträgen sanieren zu wollen.
5.2 Zinssenkungen: Verzinsung nach dem Anrechnungsprinzip - Eine Lösung ohne zusätzliche Beiträge

Die erwirtschaftete Rendite wird bei dieser Massnahme nicht wie üblich dem Alterskapital oder den Reserven zugewiesen, sondern ein grösserer Teil davon wird zur Behebung der Deckungslücke verwendet. Diese Massnahme trifft nur die Arbeitnehmenden. Bei der „Null- oder Minderverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip“ wird nur das Alterskapital im Obligatorium mit dem gesetzlichen Mindestzins verzinst. Das überobligatorische Alterskapital wird weniger, gar nicht oder sogar negativ verzinst. Das heisst gleichzeitig, dass dereinst der überobligatorische Teil der Rente etwas tiefer ausfällt. 

Beurteilung durch Travail.Suisse:

1
Keine negativen Auswirkungen auf Konjunktur 
Anders als die Sanierungsbeiträge, wirkt eine Verzinsung nach dem Anrechnungsprinzip konjunkturpolitisch neutral.
2.
Grosse Wirkung
Die Massnahme hat grosse Wirkung, weil das ganze Deckungskapital zur Sanierung beiträgt und nicht nur – wie bei den Sanierungsbeiträgen – die viel tiefere Lohnsumme.

3.
Einseitige Verteilung 
Zinssenkungen im Überobligatorium treffen nur die heutigen Erwerbstätigen. Wenn eine Pensionskasse allein über solche Zinssenkungen saniert werden soll, dann tragen allein die Erwerbstätigen die ganzen Sanierungskosten.

Forderungen von Travail.Suisse zu Zinssenkungen und Anrechnungsprinzip:

1.
Verschiebung von Überobligatorium in Obligatorium im Vordergrund
Für Travail.Suisse dürfen die Zinssenkungen grundsätzlich nur auf dem Überobligatorium durchgeführt werden. Im Vordergrund steht ganz klar die Verschiebung von Mitteln aus dem gut dotierten Überobligatorium in das sozialpolitisch entscheidende Obligatorium mittels Anrechnungsprinzip. Verbunden mit dem Anrechnungsprinzip ist eine Umverteilung von höheren Einkommen, die auf die Verzinsung der Alterskapitalien teilweise verzichten müssen, zu den Einkommen, die nur im Obligatorium versichert sind und den Mindestzins gutgeschrieben erhalten. Das Anrechnungsprinzip kann nur bei umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen im Beitragsprimat angewandt werden. 

2.
Zinssenkung im Obligatorium nur als ultima ratio
Im obligatorischen Teil der 2. Säule muss der Mindestzins hingegen dem Alterskapital voll angerechnet werden. Gesetzlich besteht heute zwar die Möglichkeit, den Mindestzins auf dem Obligatorium vorübergehend um maximal 0.5 Prozent zu senken. Für Travail.Suisse ist diese Massnahme nur als ultima ratio denkbar. Insbesondere darf eine Minderverzinsung des Obligatoriums erst dann beschlossen werden, wenn der Arbeitgeber sich bereits überproportional an Sanierungsmassnahmen beteiligt hat und wenn ein Beitrag von Rentnerinnen und Rentnern auf freiwilligen Leistungsverbesserungen der letzten Jahre (siehe 5.3) erhoben wurde. 
3.
Kombination mit anderen Massnahmen notwendig
Da die Sanierung mittels Zinssenkung im Überobligatorium nur die Arbeitnehmenden trifft, darf diese Massnahme nur in Kombination mit weiteren Massnahmen getroffen werden. So könnten zum Beispiel  mindestens 50 Prozent der Unterdeckung durch den Arbeitgeber (mittels Sanierungsbeiträgen oder Einlagen des Arbeitgebers) übernommen werden und der Rest durch die Arbeitnehmenden mittels der Verzinsung nach dem Anrechnungsprinzip.
5.3 Solidaritätsbeiträge der Rentner/innen
Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Renten des Obligatoriums sind für Travail.Suisse unantastbar. Auch bei der Erhebung von Sanierungsbeiträgen auf Renten des Überobligatoriums ist für Travail.Suisse grundsätzlich Zurückhaltung angebracht. Der überobligatorische Bereich darf aber einer Diskussion zugänglich gemacht werden. Einige der heutigen Rentner haben in früheren Jahren, vor allem in den goldenen 90-er-Jahren, stark profitiert von damaligen hohen Kapitalgewinnen. Sei es, dass sie in den Genuss von Beitragsreduktionen oder Beitragspausen gekommen sind, sei es, dass ihre Leistungsversprechen oder Renten erhöht wurden. Finanziert aus den Kapitalgewinnen der steigenden Börsenkurse.
Trifft eine solche Situation auf eine Pensionskasse zu, ist zu prüfen, ob unter gewissen Umständen auch die Rentner/innen einen Beitrag leisten können, um nicht die ganze Sanierungslast den heute Erwerbstätigen aufzubürden. Eine Sanierungsmassnahme einer Pensionskasse kann deshalb auch darin bestehen, von den Rentner/innen einen Solidaritätsbeitrag zu verlangen. 

Beurteilung durch Travail.Suisse:

1.
Wenig Auswirkungen auf Konsum
Der Solidaritätsbeitrag reduziert zwar das verfügbare Einkommen der Rentner/innen. Da die Massnahme aber auf Bezüger mit hohen Renten beschränkt bleiben soll, sind die Auswirkungen auf den Konsum verantwortbar.
2.
Solidaritätsbeitrag von Rentnern unter engen Bedingungen akzeptabel
Seit 2005 können unter engen Bedingungen, nämlich dem Vorliegen von freiwilligen Rentenerhöhungen, Solidaritätsbeiträge von Rentner/innen erhoben werden.  Der Beitrag kann dabei auf dem Teil der Rente, der in den zehn Jahren vor Einführung der Massnahme durch gesetzlich oder reglementarisch nicht vorgesehene Erhöhungen entstanden ist, erhoben werden. Ein derartiger Einbezug von Rentner/innen, die von früheren Kapitalgewinnen profitiert haben, stellt die einzige Möglichkeit dar, dass auch die Rentner/innen einen Solidaritätsbeitrag leisten. Sie können damit zu einer gerechteren Verteilung der Sanierungslasten beitragen. Dieser Spielraum sollte den Stiftungsräten der Pensionskassen deshalb zugestanden werden.
Forderungen von Travail.Suisse zum Solidaritätsbeitrag der Rentner/innen:

1.
Obligatorium ist unantastbar
Auch bei den Renten gilt: Das Obligatorium ist nicht antastbar. Bei Renten, die aus dem obligatorischen Teil der 2. Säule stammen, darf es keine Sanierungsbeiträge geben.
2.
Keine Rentenkürzungen
Die Solidaritätsbeiträge dürfen nicht als Rentenkürzungen eingeführt werden, sondern nur als befristete Beiträge, die zu einem im Voraus bestimmten Zeitpunkt wieder aufgehoben werden.

3.
Differenzierung vornehmen 

Bei den Solidaritätsbeiträgen muss differenziert werden nach Rentenhöhe und nach der Höhe der bezogenen, überobligatorischen und aus Kapitalgewinnen finanzierten Leistungen.

5.4 Weitere punktuelle Massnahmen
Mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen wurden auf das Jahr 2005 hin weitere mögliche Massnahmen zur Behebung der Unterdeckungen eingeführt. So haben Arbeitgeber die Möglichkeit, steuerabzugsfähige Einlagen bis zur Höhe des Fehlbetrags in ein gesondertes Arbeitgeberbeitragsreservekonto zu leisten, sofern diese Einlagen dazu dienen, andere Sanierungsmassnahmen abzuwenden. Diese Massnahme ist in einer Pensionskasse mit einem hohen Bestand an Rentner/innen viel effektiver als beispielsweise eine Sanierung über die Erhöhung der Lohnbeiträge oder eine Nullverzinsung. Dementsprechend sollen Arbeitgeber von diesem Instrument Gebrauch machen.
Weiter können Vorsorgeeinrichtungen während der Dauer einer Unterdeckung den Vorbezug von Mitteln der beruflichen Vorsorge für die Wohneigentumsförderung zeitlich und betragsmässig einschränken. Damit kann verhindert werden, dass unverhältnismässig viele Gelder aus der Vorsorgeeinrichtung abgezogen werden und die Kasse weiter destabilisiert wird. In diesem Fall ist die Stabilisierung der Vorsorgeeinrichtung im Hinblick auf das ursprüngliche Ziel der sicheren Altersvorsorge höher zu gewichten als die Förderung von Wohneigentum. Deshalb begrüsst Travail.Suisse diese Massnahme.
6 Schlussfolgerungen von Travail.Suisse 
zu Sanierungsmassnahmen

Für die Sanierung einer Pensionskasse steht für Travail.Suisse aufgrund der oben angeführten Überlegungen folgende Kombination von Massnahmen im Vordergrund:

1. Beitrag des Arbeitgebers mittels Sanierungsbeiträgen und anderweitiger Einlagen  
2. Beitrag der Arbeitnehmenden durch Verzinsung nach dem Anrechnungsprinzip 
3. Beitrag der Rentner/innen  mit Solidaritätsbeitrag, wenn die genannten Bedingungen erfüllt sind.

Soweit immer möglich, muss das BVG-Obligatorium im Rahmen von Sanierungsmassnahmen geschützt werden. Zudem müssen Sanierungen über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen, damit sie möglichst sanft ausgestaltet werden können. Hierbei gilt es, den gesetzlichen Spielraum von 10 Jahren zu nutzen. Dabei sollen allerdings keine Sanierungsmassnahmen auf Vorrat festgelegt werden. Die Situation der Vorsorgeeinrichtung muss jährlich genau analysiert werden. Erst dann ist zu entscheiden, ob die genannten Massnahmen weiterhin unumgänglich sind.

7 Krise der 2. Säule ist systembedingt

Bei aller Gelassenheit, die in der jetzigen Situation immer noch angebracht ist, dürfen die jetzt voll zu Tage tretenden Schwächen der 2. Säule nicht vertuscht werden. Denn was wir jetzt erleben, sind die sichtbaren Negativseiten und Grenzen des Kapitaldeckungsverfahrens.

Mit der 2. Säule haben wir nämlich einen grossen Teil unserer Altersvorsorge der Unsicherheit und Irrationalität der Finanzmärkte ausgeliefert. Es gibt in diesem System keine politischen Steuerungsmöglichkeiten. Denn das Kapitaldeckungsverfahren basiert auf einem stark individualisierten Sparprozess und schliesst Solidaritäten zur Schliessung von Lücken, die Einzelne besonders stark treffen, weitgehend aus. In der 2. Säule regiert der Markt und der Individualismus. Und das ist so gewollt. Auch wenn es nicht darum geht, die 2. Säule schlechter zu machen, als sie ist, dürfen diese Tatsachen nicht verschwiegen werden.
Travail.Suisse fordert deshalb alle Verfechter/innen der 2. Säule dazu auf, jetzt auch zu den negativen Seiten des Kapitaldeckungsverfahrens zu stehen und den Versicherten zu erklären, dass einerseits auch Beitragserhöhungen und Nachzahlungen von Rentner/innen im Überobligatorium zu diesem System gehören können und dass andererseits der Teuerungsausgleich oder andere Leistungsverbesserungen nicht garantiert sind.

� Ergebnisse der Swisscanto Pensionskassenumfrage 2009





